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I. 

Berufliche Befassung seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema unter anderem als OK-Koordinator 

beim Generalstaatsanwalt in München. 

 

II. 

Kurze Lageeinschätzung für den Freistaat Bayern, speziell im Bereich Oberlandesgerichtsbezirk 

München speziell das Allgäu „Ruheraum“ der italienischen Mafia und Stützpunkt einer kriminel-

len Vereinigung georgisch-russischer Straftäter sowie allgemein Drogen- und Rockerkriminalität. 

 

III. 

Keine umfassende Darstellung der rechtlichen „Rahmenbedingen“ und deren Grundlagen, sondern 

punktuelle Skizzierung anhand neuerer Entwicklungen im Bereich Straf- und Strafprozessrecht. 

 

1. § 129 StGB in Verbindung mit § 47 a Abs. 1 Nr. 4, 2. Halbsatz GVG (Zuständigkeit der Staats-

schutzkammer), Entscheidung BGH 3 StR 196/11, Urteil vom 13.09.2011 

2. Rechtliche Problematik der „legendierten“ Kontrollen bei verdeckten Ermittlungen 

3. BGH Beschluss vom 28. Januar 2014 (2 StR 495/12) zur ungleichartigen Wahlfeststellung bei 

organisierten Einbruchsdiebstählen und Hehlerei  

 

IV. 

Ergebnis und mögliche Ursachen unzureichender Erfolge bei Geldwäsche- und Finanzermittlun-

gen sowie Abschöpfung illegaler Gewinne (samt Ausblick auf die neuen Herausforderungen im 

Bereich OK und Terrorismus im Bereich des Internets) sowie Rechtshilfeprobleme im Zusam-

menhang mit einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe. 

 

V. 

Entwicklung der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen in der letzten Zeit. 
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VI. 

Handlungserfordernisse: 

1. Spezialisierung und bessere Kooperation (Dienste, Polizei, Zoll- und Steuerbehörden im natio-

nalen und internationalen Bereich) 

2. Volle Ausschöpfung der derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten und fortlaufende Überprüfung 

festgestellter Defizite anhand konkreter Erfolge oder Fehlschläge 

3. Fortlaufende Evaluierung, beispielsweise auch der Anlage E zur RiStBV mit Blick auf tatsäch-

lich veränderte Schwerpunkte, die sich deutlich intensiver den Bereichen des Wirtschaftsstraf-

rechts, speziell dem „Asset tracing and recovery“ widmen. Ziel muss sein, Entzug des 

Vermögens, die kriminellen Strukturen mindestens zu schwächen, wenn nicht sogar zu zer-

schlagen. 

 


